
soll. Diese enge Verknüpfung zwischen Auskunfts- und
Hauptanspruch führt dazu, dass nach der Rspr. der Wert des
Auskunftsanspruches mit einem Bruchteil des Hauptanspru-
ches festgesetzt wird. Zu dem gleich gelagerten Fall des
erbrechtlichen Auskunftsanspruches hat der BGH15 jüngst
entschieden, dass der Wert zwischen 10–25 % schwanken
kann. Er ist umso höher anzusetzen, je geringer die Kennt-
nisse des Klägers und sein Wissen um die zur Begründung
des Leistungsanspruches maßgeblichen Tatsachen sind.
Dem Auskunftsberechtigten steht damit in der Regel eine
Berufungsmöglichkeit zu. Zugewinnausgleichsklagen unter
2.400–6.000 EUR (je nach Prozentsatz) dürften in der Praxis
im Übrigen schon deswegen kaum wirtschaftlich sinnvoll
sein, weil bei ihnen immer der Einwand des § 1378 Abs. 2
BGB zu befürchten ist.
Diese Ungleichbehandlung der Beschwer und Rechtsmittel
von Kläger und Beklagten stellt keine verfassungswidrige
Benachteiligung des Auskunftsverpflichteten dar.16

Dr. Walter Kogel, Rechtsanwalt und Fachanwalt für
Familienrecht, Aachen

Frist f�r Antrag auf Wiedereinsetzung in die
Rechtsmittelfrist

§§ 234 Abs. 1 B, 236 Abs. 2 Satz 2, 115 Abs. 4 ZPO

Hat eine anwaltlich vertretene Partei innerhalb der
Rechtsmittelfrist Prozesskostenhilfe beantragt, so be-
ginnt die Frist f�r den Antrag auf Wiedereinsetzung in
die Rechtsmittelfrist sp�testens in dem Zeitpunkt, in
dem das Gericht ihr unter eingehender Darlegung der
Berechnungen mitteilt, dass die Voraussetzungen f�r
die Gew�hrung von Prozesskostenhilfe (hier: nach
§ 115 Abs. 4 ZPO) nicht vorliegen. Jedenfalls von diesem
Zeitpunkt an muss sie mit der Ablehnung ihres Prozess-
kostenhilfegesuchs rechnen; sie darf deshalb mit ihrem
Wiedereinsetzungsgesuch und der Nachholung der ver-
s�umten Prozesshandlung nicht �ber die 14-Tage-Frist
(§§ 234 Abs. 1, 236 Abs. 2 Satz 2 ZPO) hinaus zuwarten,
bis das Gericht �ber ihr Gesuch entscheidet.

BGH, Beschl. v. 31.1.2007 – XII ZB 207/06 (OLG Hamm, AG
Steinfurt)

Aus den Gründen: II. Die Rechtsbeschwerde ist nach § 522
Abs. 1 Satz 4 i.V.m. § 238 Abs. 2 Satz 1, § 574 Abs. 1 Nr. 1
ZPO statthaft, aber unzulässig.
1. Die Rechtsbeschwerde ist nicht innerhalb der am
5.6.2006 (Montag) abgelaufenen Rechtsbeschwerdefrist
(§ 569 Abs. 1 Satz 1 ZPO) eingelegt worden. Dem Kläger
kann insoweit auch keine Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand gewährt werden. Zwar ist einer Partei auch nach
Ablehnung eines innerhalb der Frist für die versäumte Pro-
zesshandlung angebrachten vollständigen Prozesskostenhil-

fegesuchs Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu ge-
währen, wenn sie vernünftigerweise nicht mit der
Ablehnung ihres Gesuchs rechnen musste. Diese Voraus-
setzung war jedoch spätestens in dem Zeitpunkt entfallen, in
dem der Rechtspfleger beim BGH dem anwaltlich vertrete-
nen Kläger – unter eingehender Darlegung des Zahlenmate-
rials – mitgeteilt hatte, dass die Voraussetzungen für die
Gewährung von Prozesskostenhilfe gem. § 115 Abs. 4 ZPO
nicht vorlägen. Jedenfalls nach dieser seinem Prozess-
bevollmächtigten am 21.9.2006 zugegangenen Mitteilung
durfte der Kläger nicht mehr davon ausgehen, dass seinem
Prozesskostenhilfegesuch entsprochen werde. Daran ändert
auch der Hinweis der Rechtsbeschwerde nichts, dass § 115
Abs. 4 ZPO rechtspolitisch umstritten sei. Der Kläger durfte
insbesondere nicht zuwarten, bis der Senat sein Prozess-
kostenhilfegesuch – mit der bereits vom Rechtspfleger ge-
gebenen und jedenfalls für seinen Prozessbevollmächtigten
ohne weiteres nachvollziehbaren – Begründung ablehnen
würde. Vielmehr hätte der anwaltlich vertretene Kläger
binnen der bereits mit dem ausführlich begründeten Be-
scheid des Rechtspflegers beginnenden 14-Tage-Frist
(§ 234 Abs. 1 Satz 1 ZPO) auf Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand antragen und die versäumte Rechts-
beschwerde nachholen müssen. Das ist indes nicht gesche-
hen. Der Kläger hat vielmehr erst am 7.11.2006 – mithin
nach Ablauf der am 21.9.2006 beginnenden 14-tägigen
Wiedereinsetzungsfrist – die Wiedereinsetzung in die
Rechtsbeschwerdefrist beantragt und die Rechtsbeschwerde
durch einen beim BGH zugelassenen Anwalt eingelegt. Das
Wiedereinsetzungsgesuch ist deshalb ohne Erfolg und die
Rechtsbeschwerde unzulässig.

Kosten der unselbst�ndigen
Anschlussberufung

§§ 516 Abs. 3, 524 Abs. 4 ZPO

Der Berufungskl�ger hat nach R�cknahme seiner Beru-
fung regelm�ßig auch dann die Kosten einer unselbst�n-
digen Anschlussberufung zu tragen, wenn diese inner-
halb der Berufungsfrist des § 517 ZPO eingelegt und nur
wegen der versp�tet eingegangenen Begr�ndung als un-
selbst�ndige Anschlussberufung zu behandeln war (Fort-
f�hrung des Senatsbeschlusses vom 26.1.2005 – XII ZB
163/04 – FamRZ 2005, 513).

BGH, Beschl. v. 7.2.2007 – XII ZB 175/06 (OLG Stuttgart,
LG Stuttgart)

Aus den Gründen: I. Die Parteien stritten um restlichen
Mietzins, Schadensersatz und Nebenkosten aus einem been-
deten gewerblichen Mietvertrag. Das LG hatte der Klage –
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